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den vollen Genuss aller Menschenrechte auswirkt, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern; 

 7. begrüßt den Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte über die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf den vollen Genuss der 
Menschenrechte15, der sich schwerpunktmäßig mit der Handelsliberalisierung im Bereich 
der Landwirtschaft und ihren Auswirkungen auf die Verwirklichung des Rechts auf Ent-
wicklung, namentlich des Rechts auf Nahrung, befasst, und nimmt Kenntnis von den darin 
enthaltenen Schlussfolgerungen und Empfehlungen; 

 8. bekräftigt die internationale Verpflichtung auf die Beseitigung des Hungers 
und die Sicherung von Nahrung für alle, jetzt und in Zukunft, und erklärt erneut, dass den 
zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen die erforderlichen Ressourcen zugesi-
chert werden sollen, damit sie ihre Nahrungsmittelhilfe ausweiten und verstärken und Pro-
gramme zur Schaffung von sozialen Sicherungsnetzen unterstützen können, die Hunger 
und Mangelernährung bekämpfen sollen, gegebenenfalls durch Beschaffung aus lokalen 
oder regionalen Quellen; 

 9. fordert die Mitgliedstaaten, die zuständigen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, die zwischenstaatlichen Organisationen und die Zivilgesellschaft auf, 
zur Steuerung der Globalisierung ein integratives, ausgewogenes und umweltverträgliches 
Wirtschaftswachstum zu fördern, um die Armut systematisch zu verringern und die inter-
nationalen Entwicklungsziele zu erreichen; 

 10. erkennt an, dass eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit transnationaler 
und anderer Unternehmen zur Förderung, zum Schutz und zur Erfüllung aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten, insbesondere der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte, beitragen kann; 

 11. erkennt außerdem an, dass die Globalisierung nur dann alle voll einschließen, 
ausgewogen sein, ein menschliches Antlitz haben und so zur vollen Wahrnehmung aller 
Menschenrechte beitragen kann, wenn breit angelegte und dauerhafte Anstrengungen, na-
mentlich politische und sonstige Maßnahmen auf globaler Ebene, unternommen werden, 
um auf der Grundlage der ganzen Vielfalt unserer einen Menschheit eine gemeinsame Zu-
kunft zu schaffen; 

 12. unterstreicht, dass es dringend erforderlich ist, ein ausgewogenes, transparen-
tes und demokratisches internationales System zu schaffen, um die Mitwirkung der Ent-
wicklungsländer an den weltwirtschaftlichen Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen 
zu stärken und auszuweiten; 

 13. bekräftigt, dass die Globalisierung ein komplexer Prozess eines Strukturwan-
dels mit zahlreichen interdisziplinären Aspekten ist, der sich auf den Genuss der bürgerli-
chen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, einschließlich des 
Rechts auf Entwicklung, auswirkt; 

 14. bekräftigt außerdem, dass die internationale Gemeinschaft danach streben soll, 
auf die aus der Globalisierung erwachsenden Herausforderungen und Chancen in einer 
Weise zu reagieren, die die Menschenrechte fördert und schützt und gleichzeitig die Ach-
tung der kulturellen Vielfalt aller gewährleistet; 

 15. unterstreicht daher die Notwendigkeit, die Folgen der Globalisierung für den 
vollen Genuss aller Menschenrechte weiter zu analysieren; 

_______________ 
15 E/CN.4/2002/54. 
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 16. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs16 und ersucht ihn, wei-
ter die Auffassungen der Mitgliedstaaten und der zuständigen Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen einzuholen und der Generalversammlung auf ihrer siebzigsten Ta-
gung einen sachbezogenen Bericht zu diesem Thema vorzulegen, dem diese Auffassungen 
zugrunde liegen und der Empfehlungen darüber enthält, wie die Auswirkungen der Globa-
lisierung auf den vollen Genuss aller Menschenrechte bewältigt werden können. 

73. Plenarsitzung 
18. Dezember 2014 
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